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Aufbewahren von Waffen

Waffen, wesentliche Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Munition 
und Munitionsbestandteile sind sorgfältig aufzubewahren und vor 
dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen.

Jeder Verlust einer Waffe ist sofort der Polizei zu melden.

(Art. 26 Abs. 2 Waffengesetz)
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Aufbewahren von Seriefeuerwaffen

Der Verschluss von Seriefeuerwaffen und zu halbautomatischen 
Feuerwaffen umgebauten Seriefeuerwaffen ist getrennt von der übrigen 
Waffe und unter Verschluss aufzubewahren.

Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften der 
Militärgesetzgebung.

(Art. 47 Abs. 2 Waffenverordnung)

Es ist ein Verzeichnis der im Besitze stehenden Waffen zu führen.

(Art. 13 Abs. 1 lit. e Waffenverordnung)
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Aufbewahren von Waffen

Es gibt zur Zeit keine genaueren Vorschriften, 
in welcher Form (Tresor, Waffenschrank, ...) 
die Waffen aufbewahrt werden müssen.

Personen, welche unter den Sammlerstatus 
fallen, haben jedoch ein Waffenverzeichnis 
zu führen und ein Sicherheitskonzept 
vorzulegen.

Ein Musterformular für das Sicherheits-
konzept ist auf www.kapo.tg.ch zu finden.
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Ihre Kontaktadresse

Kantonspolizei Thurgau
Einsatzabteilung
Fachstelle Waffen/Sprengstoff
Zürcherstrasse 325
8500 Frauenfeld

Telefon 58 345 22 82 waffenfachstelle@kapo.tg.ch
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
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